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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu unserer
ordentlichen Hauptversammlung ein, die

am Donnerstag,
den 02. Juli 2009 um 11:00 Uhr
(Einlass ab 10:30 Uhr),

in der Deutschen Nationalbibliothek,
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main,

stattfi ndet.

Altira Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
WKN 121806 ISIN DE0001218063
WKN A0LD42 ISIN DE000A0LD423
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Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 1.
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2008, des Konzernlageberichts 
und des Berichts des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Entlastung des 2.
Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des 3.
Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung 
zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers 4.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Verhülsdonk & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Beschlussfassung über Satzungsänderungen zum 5.
Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG)

Das im Entwurf vorliegende Gesetz zur Umsetzung der 
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG), das 2009 in Kraft treten 
soll, ordnet unter anderem die Berechnung der Fristen und 
Termine im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, die 
Bestimmung der Form von Vollmachten und die Möglich-
keiten zum Einsatz von Mitteln der elektronischen Kommuni-
kation neu. Die Änderungen durch das ARUG sollen in der 
Satzung abgebildet werden, um Klarheit für die nächste 
ordentliche Hauptversammlung 2010 zu schaffen. Die 
Satzungsänderungen sollen erst zum Handelsregister 
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angemeldet werden, wenn und soweit das ARUG in Kraft 
getreten ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:

a) Änderung von § 18 der Satzung (Einberufung der 
Hauptversammlung)
§ 18 der Satzung wird wie folgt geändert und neu 
gefasst:

„1. Die Hauptversammlung fi ndet am Sitz der Gesell-
schaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapier-
börse oder in einem Umkreis von 100 km dieser 
benannten Orte statt. 

2. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor 
dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Anmeldung der 
Aktionäre gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 zugegangen 
sein muss, einzuberufen. Der Tag der Einberufung 
ist nicht mitzurechnen.

3. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die 
Hauptversammlung auszugsweise oder vollständig
in Bild und Ton übertragen werden kann. Die Über -
tragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der 
die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die 
Form der Übertragung ist mit Einladung bekannt zu 
machen.

4. Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpfl ichtet, 
vor der Hauptversammlung Auskünfte auf der Inter -
netseite der Gesellschaft zu erteilen. Die Auskünfte 
müssen gegebenenfalls dort mindestens sieben Tage 
vor Beginn der Hauptversammlung und bis zum 
Ende der Hauptversammlung verfügbar und in der 
Hauptversammlung durchgängig zugänglich sein.“

b) Änderung von § 19 der Satzung (Voraussetzung für die 
Teilnahme und die Stimmrechtsausübung)

§ 19 der Satzung wird wie folgt geändert und neu 
gefasst:

„1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur die jenigen
Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptver-
sammlung im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptver-
sammlung angemeldet haben. Die Anmeldung 
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muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse schriftlich, per Telefax 
oder auf mit der Einberufung näher zu bestim-
mendem Weg der elektronischen Kommunikation 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 
(letzter Anmeldetag) zugehen. Weder der Tag des 
Zugangs noch der Tag der Hauptversammlung ist 
mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, 
Sonnabend oder Feiertag auf einen zeitlich voraus -
gehenden oder nachfolgenden Werktag kommt 
nicht in Betracht.

2. Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im 
Aktienregister fi nden in den letzten sechs Tagen vor 
der Hauptversammlung sowie am Tag der Haupt-
versammlung selbst nicht statt.

3. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen, soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt, der Textform 
(§ 126 b BGB). Der Nachweis der Vollmacht kann 
der Gesellschaft auf einem vom Vorstand näher zu 
bestimmenden Weg der elektronischen Kommu-
nikation übermittelt werden. Die Einzelheiten sind 
mit der Einberufung bekannt zu machen. 

4. Die Gesellschaft benennt einen oder mehrere 
Stimmrechtsvertreter für die Ausübung der Stimm-
rechte von Aktionären nach deren Weisung. Für die 
Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft, ihren Widerruf sowie den Nachweis 
der Bevollmächtigung und seine Übermittlung gilt 
Abs. 3 Satz 2 und 3. Die Einzelheiten sind mit der 
Einberufung bekannt zu machen.

5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass 
Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Haupt-
versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben 
dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist ermächtigt, 
mit der Einberufung der Hauptversammlung 
Bestimmungen zum Verfahren zu treffen.“

c) Änderung von § 20 der Satzung (Versammlungsleitung)

§ 20 der Satzung wird um einen neuen Abs. 4 mit 
folgendem Wortlaut ergänzt:
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„4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass 
die Aktionäre an der Hauptversammlung auch 
ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 
elektronischer Kommunikation ausüben können. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit der Einberufung 
der Hauptversammlung Bestimmungen zum 
Verfahren zu treffen.“

d) Anmeldung zum Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, den vorstehenden 
Beschluss über die Satzungsänderungen insgesamt 
oder teilweise, erst und nur nach Inkrafttreten der 
entsprechenden Gesetzesänderungen durch das Gesetz 
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
zum Handelsregister anzumelden.

Beschlussfassung über die Ermächtigung des 6.
Vorstands, das Grundkapital unter Wahrung oder 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009) und Änderung
der Satzung

Das genehmigte Kapital gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung 
(Genehmigtes Kapital 2006) besteht noch in Höhe von  
€ 1.059.335,00. Es soll aufgehoben werden und der 
Gesellschaft ein neues genehmigtes Kapital zur Ver fügung
gestellt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 
beschließen:

a) Die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 5 Abs. 2 
der Satzung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital bis zum 30. September 2011 um bis zu 
insgesamt € 1.059.335,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2006), wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der 
Eintragung des gemäß den nachfolgenden Absätzen 
b) und c) zu beschließenden neuen genehmigten 
Kapitals aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30. Juni 2014 
durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stück -
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
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mehrmals um insgesamt bis zu € 2.269.335,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Sofern den Aktio -
nären ein Bezugsrecht eingeräumt wird, können die 
Aktien auch einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG 
tätigen Unternehmen zur Übernahme angeboten 
werden mit der Verpfl ichtung, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
Der Vor stand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre zu entscheiden. Das Bezugsrecht kann 
insbesondere ausgeschlossen werden

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen,

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, 
insbesondere in Form von Unternehmen und 
Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen,

– bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn 
der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet und die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 
überschreiten,

– um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen 
zu begeben sowie

– um Inhabern von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen, die von der Gesellschaft ausge -
geben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts 
zustehen würde, jedoch nur, soweit die Aktien 
nicht bereits aufgrund eines bedingten Kapitals 
gewährt werden können.

c) § 5 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30. Juni 2014 
durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stück -
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
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mehrmals um insgesamt bis zu € 2.269.335,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Sofern den 
Aktionären ein Bezugsrecht  eingeräumt wird, können die 
Aktien auch einem Kreditinstitut oder nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs 7 KWG 
tätigen Unternehmen zur Übernahme angeboten 
werden mit der Verpfl ichtung, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre zu entscheiden. Das Bezugsrecht kann 
insbesondere ausgeschlossen werden

a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der  Aktionäre 
auszunehmen,

b) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, 
insbesondere in Form von Unternehmen und 
Unternehmensteilen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen,

c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn 
der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet und die unter 
Aus schluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10% des Grund kapitals nicht 
überschreiten,

d) Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener Unternehmen zu 
begeben sowie

e) Inhabern von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben 
werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen 
würde, jedoch nur, soweit die Aktien nicht bereits 
aufgrund eines bedingten Kapitals gewährt werden 
können.“

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 7.
Erwerb eigener Aktien und Ausschluss des 
Bezugsrechts

Die Gesellschaft soll künftig über die Möglichkeit des 
Erwerbs eigener Aktien verfügen. Hierzu bedarf die 
Gesellschaft, soweit der Erwerb nicht gesetzlich ausdrück-
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lich zugelassen ist, einer – höchstens 18 Monate geltenden 
– Ermächtigung durch die Hauptversammlung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, vom Tag der Be -
schlussfassung an für 18 Monate bis zu insgesamt 10% 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen die aufgrund 
dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits 
erworben hat oder bereits besitzt, nicht mehr als 10% 
des jeweils bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 
ausmachen.

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals ausgeübt werden.

c) Der Erwerb erfolgt nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen über die Börse oder im Rahmen eines 
öffentlichen Rückkaufangebots oder einer an die 
Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten.

– Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so 
darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert 
je Aktie (jeweils ohne Berücksichtigung der 
Erwerbs nebenkosten) den durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-
Handel an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main 
(bzw. einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem 
Erwerb um nicht mehr als 10% überschreiten und 
nicht mehr als 10% unterschreiten. Ist die Gesell-
schaft an mehreren Börsenplätzen notiert, sind die 
jeweiligen letzten drei Schlusskurse der Gesell-
schaft an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main 
maßgeblich.

– Erfolgt der Erwerb im Wege eines öffentlichen 
Kaufangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft 
oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten, dürfen der gebotene 
Kauf- bzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte der 
gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne je Aktie 
ohne Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten 
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den durchschnitt lichen Schlusskurs der Aktie der 
Gesellschaft im Xetra-Handel an der Wertpapier-
börse  Frankfurt am Main (bzw. einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an den letzten fünf 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffent-
lichung des Angebots bzw. der Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr 
als 10% überschreiten und nicht mehr als 10% 
unterschreiten. Ist die Gesellschaft an mehreren 
Börsenplätzen notiert, sind die jeweiligen letzten 
fünf Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft an 
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main vor der 
Veröffentlichung des Angebots maßgeblich.

– Ergeben sich nach Veröffentlichung eines  Kauf-
angebots bzw. nach der Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten erhebliche Kursabwei-
chungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis 
bzw. den Grenzwerten der  gebotenen Kauf- bzw. 
Verkaufspreisspanne, so kann das Angebot bzw. 
die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-
boten angepasst werden. In diesem Fall bestimmt 
sich der maßgebliche Betrag nach dem entspre-
chenden Kurs vor Veröffentlichung der Anpassung; 
die 10 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten 
ist auf diesen Betrag anzuwenden.

Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. 
Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots die ses
Volumen überschreitet, muss die Annahme nach 
Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück ange-
dienter Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, die Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben 
werden, neben der Veräußerung über die Börse wie 
folgt zu verwenden:

– Der Vorstand kann die Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats unter gleichzeitiger Herab setzung des 
Grundkapitals einziehen, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf, und die Angabe 
der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend 
anpassen. Der Vorstand kann abweichend davon 
bestimmen, dass das Grundkapital nicht herabge-
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setzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen 
Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG 
erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall ermächtigt, 
die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung 
anzupassen.

– Der Vorstand kann die Aktien Dritten im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 
Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen oder 
Unternehmensteilen als Gegenleistung anbieten und 
übertragen; das Bezugsrecht der Aktionäre auf Ak -
tien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen.

– Der Vorstand kann die Aktien Mitarbeitern der 
Gesellschaft oder Mitarbeitern von verbundenen 
Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG zum 
Erwerb anbieten und übertragen; das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf Aktien der Gesellschaft wird inso-
weit ausgeschlossen;

– Der Vorstand kann die Aktien zur Bedienung von 
ihr oder einem mit ihr verbundenen abhängigen 
Unternehmen begebenen Options- und Wande-
lungsrechten verwenden; das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die Aktien der Gesellschaft wird 
insoweit ausgeschlossen;

– Der Vorstand kann die Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse 
oder den Freiverkehr oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre veräußern, soweit diese Aktien zu 
einem Preis veräußert oder für eine Gegenleistung 
übertragen werden, welcher bzw. welche den 
Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
gilt mit der Maßgabe, dass die Anzahl der zu ver -
äußernden Aktien zusammen mit neuen Aktien, 
die seit Erteilung dieser Ermächtigung unter Bezugs -
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
begeben worden sind, insgesamt 10% des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung über diese Ermächtigung oder des zum 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals – falls letzteres 
geringer ist – nicht überschreiten darf. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die Aktien der 
Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen.
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e) Die unter d) genannten Ermächtigungen bezüglich der 
Verwertung der von der Gesellschaft erworbenen Aktien 
kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, 
in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt 
werden.
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
zu Tagesordnungspunkt 6

Zu Punkt 6 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß 
§§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den folgenden 
Bericht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Aufhebung des 
bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 
2006) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 
(Genehmigtes Kapital 2009) vor. Das genehmigte Kapital 
(Genehmigtes Kapital 2006) gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung 
wurde zuletzt durch Beschluss des Vorstands mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats vom 17.11.2008 genutzt, um das 
Grundkapital um € 300,000,00 zu erhöhen und besteht noch 
in Höhe von € 1.059.335,00. Der Gesellschaft soll ein neues 
genehmigtes Kapital in voller Höhe zur Verfügung gestellt 
werden. Das neue genehmigte Kapital soll im Interesse der 
Aktionäre die Handlungsmöglichkeiten erweitern. Die 
Gesellschaft soll in die Lage versetzt werden, kurzfristig auf 
auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu können.

Im Fall einer Erhöhung des Grundkapitals unter Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals ist den Aktionären ein Bezugs-
recht einzuräumen, das grundsätzlich im Wege des mittel -
baren Bezugsrechts abgewickelt werden soll. Der Vorstand 
soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen 
auszuschließen:

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge dient dazu, in Hinblick auf den Betrag der 
jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsver-
hältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des 
Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden 
insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge 
die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die 
Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über 
die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen dient dazu, den 
Erwerb von Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
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Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesell-
schaft zu ermöglichen. Die Altira Aktiengesellschaft steht im 
globalen Wettbewerb und muss jederzeit in der Lage sein, 
an den internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre 
schnell und fl exibel handeln zu können. Dazu gehört auch 
die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen oder 
Beteiligungen hieran zur Verbesserung der Wettbewerbs-
position zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und 
der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht 
im Einzelfall darin, den Erwerb eines Unternehmens, den 
Teil eines Unternehmens oder einer Beteiligung hieran über 
die Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft 
durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung 
häufi g die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der 
erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um auch solche 
Unternehmen erwerben zu können, muss die Altira Aktien-
gesellschaft die Möglichkeit haben, eigene Aktien als 
Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Altira Aktienge-
sellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
schnell und fl exibel ausnutzen zu können. Es kommt bei 
einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimm-
rechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung 
eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unter-
nehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und 
die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbun-
denen Vorteile wären nicht erreichbar.

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. 
Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen konkretisieren, 
wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem geneh-
migten Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
gegen Ausgabe neuer Altira-Aktien Gebrauch machen soll. 
Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder 
Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Altira-Aktien im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn 
diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat 
seine erforderliche Zustimmung erteilen. Basis für die 
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Bewer tung der Aktien der Gesellschaft einerseits und der 
zu erwerbenden Unternehmen oder Unternehmensbeteili-
gungen andererseits wird das neutrale Unternehmenswert-
gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder 
einer renommierten Investmentbank sein.

Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, wenn 
die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für 
einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen 
Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3%, jedenfalls 
aber maximal bei 5% des Börsenpreises liegen. Diese 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwal-
tung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsen-
situationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe 
Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag 
und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 
zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen 
der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß 
zu einem höheren Mittelzufl uss als eine vergleichbare 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt 
somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 
der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verringe-
rung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 
Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, 
die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen 
Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen die 
Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die 
Börse zu erwerben.

Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, 
um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft 
und der mit ihr verbundenen Unternehmen auszugeben. 
Belegschaftsaktien sind eine mögliche Form der Mitarbeiter-
beteiligung, die dazu dienen kann, die Identifi kation der 
Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen zu stärken. Die Bedeu -
tung einer Beteiligung von Mitarbeitern an dem Unter-
nehmen, bei dem sie beschäftigt sind, wird sowohl im 
Gesellschaftsrecht als auch im Steuerrecht als fördernswert 
anerkannt. Je nach Ausgestaltung eines Belegschaftsaktien-
programms, können Mitarbeitern durch die Ausgabe von 
Aktien steuerfreie Zuwendungen gemacht werden. Gegen-
wärtig hat die Gesellschaft keine konkreten Pläne zur 
Aufl age eines Belegschaftsaktienprogramms. Der Vorstand 
wird bei der Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der 
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Gesellschaft sowohl den Umfang der Aktienausgabe, als 
auch den Ausgabepreis sowie die sonstigen Bedingungen 
der Aktienausgabe festlegen.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
zugunsten der Inhaber der von der Gesellschaft oder ihren 
Tochtergesellschaften ausgegebenen Optionsscheine und 
Wandelschuldverschreibungen dient dazu, im Falle einer 
Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. 
Wandlungspreis nicht entsprechend der sogenannten 
Verwässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wand-
lungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll 
auch den Inhabern der Optionsscheine und Wandelschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einge-
räumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des 
Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde. Mit der 
Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger 
Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen 
zu wählen.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand 
und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den 
genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 
Berücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden 
Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für 
angemessen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
zu Tagesordnungspunkt 7

Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den 
folgenden Bericht. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft 
zu ermächtigen, Aktien der Gesellschaft vom Tag der 
Beschlussfassung an für 18 Monate zu erwerben. Diese 
Ermächtigung ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf 
10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals beschränkt.
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Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft die 
Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches 
Kaufangebot oder eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten zu erwerben. Jeder verkaufswillige 
Aktionär der Gesellschaft kann entscheiden, wie viele 
Aktien, und bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem 
Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festge-
setzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft 
nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der 
Annahme an die Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 
oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück 
Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebro-
chene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern.

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der Vor -
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung 
der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als 
über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre 
vornehmen kann, wenn diese Aktien zu einem Preis 
veräußert oder für eine Gegenleistung übertragen werden, 
der bzw. die den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung bzw. 
Übertragung nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger 
Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich 
nicht über 5%, jedenfalls aber maximal bei 10% des Börsen-
preises liegen. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne dieser 
Regelung gilt dabei der Durchschnittspreis, ermittelt aus 
dem arithmetischen Mittel der an der Frankfurter Wert-
papierbörse notierten Schlusskurse im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem), während der der 
Ver äußerung der eigenen Aktien vorangehenden letzten 
3 Börsentage, an denen ein Börsenhandel in den eigenen 
Aktien stattgefunden hat. Die endgültige Festlegung des 
Veräußerungspreises für die eigenen Aktien erfolgt zeitnah 
vor der Veräußerung.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien gehört zu den international üblichen zulässigen 
Finanzierungsinstrumenten einer Aktiengesellschaft. Erwerb 
und Veräußerung der Aktien erfolgen unter Beachtung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Aktionäre des 
§ 53 a AktG, also in aller Regel über die Börse. Die Verwal-



Altira Aktiengesellschaft
Ordentliche Hauptversammlung 2009

18

tung soll die aufgrund der genannten Ermächtigung 
erworbenen Aktien einziehen können.

Die mit Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien eröffnete 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräuße-
rung dieser Aktien in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient dem Interesse der Gesell-
schaft, eigene Aktien beispielsweise an institutionelle 
Anleger zu verkaufen oder neue Aktionärsgruppen im 
In- und Ausland zu gewinnen. Die Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses versetzt den Vorstand in die Lage, die 
sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 
Möglichkeiten ohne zeit- und kostenintensivere Platzierung 
der Aktien zu nutzen.

Der Erwerb eigener Aktien soll der Gesellschaft auf der 
Grundlage des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses 
ferner den notwendigen Handlungsspielraum geben, um 
im Rahmen ihrer Akquisitionspolitik fl exibel, schnell und 
kostengünstig bei dem Erwerb von Beteiligungen agieren 
zu können.

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden bei der Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte 
unter Ausschluss des Bezugsrechts auf Grundlage der 
Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt: 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts be -
schränkt sich auf insgesamt höchstens 10% des Grundkapi-
tals der Gesellschaft. Bei der Berechnung der 10%-Grenze 
werden diejenigen Aktien angerechnet, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 
Da sich der Veräußerungspreis für die zu gewährenden 
eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, sind die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktio -
näre haben die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über 
den Zukauf von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten 
und sind auch deshalb nicht wirtschaftlich benachteiligt. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung liegt deshalb im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die 
Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum 
Rückerwerb eigener Aktien berichten.
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Unterlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind die folgenden 
Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter 
www.altira-group.de zugänglich. Sie werden jedem Aktionär 
auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift 
überlassen:

– der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der 
Altira Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008 nebst 
Konzernlagebericht,

– der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2008 und

– die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungs-
punkten 6 und 7

Grundkapital und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger 
EUR 4.538.670 und ist eingeteilt in 4.538.670 Aktien. Die 
Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der 
Stimmrechte beträgt 4.538.670.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens am 
siebten Tag, also am 25. Juni 2009, vor der Hauptversamm-
lung schriftlich oder per Telefax in deutscher oder englischer 
Sprache bei der
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Altira Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München
Telefax +49 (0) 89 . 30 90 37 - 4675 

angemeldet haben.

Während der Vorbereitung zur Hauptversammlung können 
aus arbeitstechnischen Gründen keine Umschreibungen im 
Aktienregister vorgenommen werden. Erwerber von Aktien, 
deren Umschreibungsanträge nach dem 25. Juni 2009 bei 
der Gesellschaft eingegangen sind, können daher Teil-
nahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht ausüben. 
In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis 
zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetra-
genen Aktionär. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die 
am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetra-
genen und rechtzeitig angemeldeten Aktionäre.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmäch-
tigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärs-
vereinigung, ausüben lassen. 

Wenn weder ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere Person oder Institution im Sinne des § 135 
Abs. 9 AktG bevollmächtigt wird, sind die Vollmachten 
schriftlich oder per Telefax zu erteilen. 

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder 
Personen bevollmächtigt werden soll, besteht kein Schrift-
formerfordernis für die Vollmacht und auch kein Erfordernis, 
die Vollmacht per Telefax zu erteilen. Die in diesen Fällen zu 
bevollmächtigenden Institutionen oder Personen verlangen 
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht, weil sie 
gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
müssen. Bitte stimmen Sie sich daher mit diesen rechtzeitig 
über eine mögliche Form der Vollmacht ab.
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Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft 
benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu 
bevollmächtigen. Vollmachten an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen. 
Den benannten Stimmrechtsvertretern müssen Weisungen 
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie sind 
verpfl ichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Eine im Vorfeld 
der Hauptversammlung erteilte Vollmacht mit Weisungen 
muss spätestens am 29. Juni 2009 bei der Gesellschaft 
vorliegen. Die weiteren Einzelheiten werden den Aktionären 
mit der Einladung mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind innerhalb 
der gesetzlichen Frist schriftlich oder per Telefax ausschließ-
lich an die folgende Adresse zu richten:

Altira Aktiengesellschaft
Abteilung Recht
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Telefax +49 (0) 69 . 719 12 80 - 303

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge 
werden im Internet unter www.altira-group.de unverzüglich 
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der 
genannten Internetadresse veröffentlicht.

Frankfurt am Main, im Mai 2009

Altira Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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Veranstaltungsort

Deutsche Nationalbibliothek,
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Wegbeschreibung

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit der U5 in Richtung 
Preungesheim bis Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek. 
(ca. 10 Minuten)

Mit dem PKW
Von der A3 wechseln Sie am Offenbacher Kreuz auf die 
A661 in Richtung Bad Homburg. An der Anschlussstelle 
Frankfurt-Eckenheim nehmen Sie die Abfahrt Berkersheim in 
Richtung Stadtmitte und überqueren die Kreuzung Ecken-
heimer Landstraße/Adickesallee.

Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten fi nden Sie in den umliegenden 
öffentlichen Parkhäusern, empfohlen wird das Parkhaus 
der Deutschen Nationalbibliothek. Parkkosten werden 
von der Gesellschaft nicht übernommen.
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Altira Group

Altira Aktiengesellschaft

Grüneburgweg 18
D - 60322 Frankfurt am Main

T + 49 (0) 69 . 719 12 80 - 00
F + 49 (0) 69 . 719 12 80 - 011
info@altira-group.de
www.altira-group.de

Vorstand
Michael Rieder (CEO), Peter Brumm, Andreas Lange,
Christian Angermayer

Aufsichtsrat
Robert Depner (Vorsitzender), Axel-Günter Benkner, 
Peter E. Merian



www.altira-group.de
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